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Einverständniserklärung zur Leistungserbringung/Teilnahme an Lehrveranstaltungen während 
der Mutterschutzfrist 

 

Mit ist bekannt, dass für Studentinnen die im Mutterschutzgesetz (MuSchG) vorgesehenen Schutz- 
fristen vor und nach der Entbindung gelten (§3 Abs. 1 u. 2 MuSchG). Während der gesetzlichen 
Schutzfristen dürfen Studentinnen keine Prüfungen ablegen und nicht an Lehrveranstaltungen 
teilnehmen, es sei denn, sie verlangen dies ausdrücklich (§3 Abs. 3 MuSchG). 

Ich erkläre mich ausdrücklich bereit, während der Mutterschutzfrist an den folgenden Prüfungen, bzw. 
an den folgenden Lehrveranstaltungen, zu denen ich angemeldet bin, teilzunehmen. 

Ich weiß, dass ich diese Erklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann, hingegen ein 
Widerruf für eine bereits begonnene oder abgelegte Prüfung nicht möglich ist. Wenn eine Prüfung 
abgebrochen wird, gelten die allgemeinen Regelungen der Prüfungsordnung zum Rücktritt. 

Liste der Prüfungen und Lehrveranstaltungen, an denen ich teilnehmen möchte: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Weitere: 

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.  
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